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Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Bereitstellung und Nutzung der Glasfaser-Pakete ist 

die Verfügbarkeit eines Stadtwerke Wedel Glaser Hausanschlusses am 

Anschlussort des Kunden. Alle Tarife haben eine definierte Leitungs-

qualität zur Übertragung asymmetrischer Bandbreiten. 

 

1. Tarifvarianten Stadtwerke Glasfaser-Komplett-Pakete 

Die StW Glasfaser-Komplett-Pakete werden in den nachfolgend 

beschriebenen Tarifarten angeboten: 

• Glasfaser Tarif S   100 Mbit/s 
• Glasfaser Tarif M   300 Mbit/s 

• Glasfaser Tarif L    500 Mbit/s  

• Glasfaser Tarif XL 1000 Mbit/s  
 

1.1. Internetzugang bei 100 Mbit/s Tarifen 

Glasfaser Tarif S 100 Mbit/s Pakete beinhalten einen Glasfaser 

Internetzugang mit einer Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s (Download) bis 

zu 400 Mbit/s (Upload). 

1.2. Internetzugang bei 300 Mbit/s Tarifen 

Glasfaser Tarif M 300 Mbit/s Pakete beinhalten einen Glasfaser 

Internetzugang mit einer Bandbreite von bis zu 300 Mbit/s (Download) bis 

zu 50 Mbit/s (Upload). Internet-Zugang bei 500 Mbit/s Tarifen 

1.3. Internetzugang bei 500 Mbit/s Tarifen 

Glasfaser Tarif L 500 Mbit/s Pakete beinhalten einen Glasfaser 

Internetzugang mit einer Bandbreite von bis zu 500 Mbit/s (Download) bis 

zu 60 Mbit/s (Upload). 

1.4. Internetzugang bei 1000 Mbit/s Tarifen 

Glasfaser Tarif XL 1000 Mbit/s Pakete beinhalten einen Glasfaser 

Internetzugang mit einer Bandbreite von bis zu 1000 Mbit/s (Download) 

und von bis zu 100 Mbit/s (Upload). 

1.5. Service-Level 

Die StW Glasfaser-Anschlüsse werden seitens der StW mit einer techni-

schen Verfügbarkeit von 96% im Jahresmittel bereitgestellt. Wartungs-, 

Installations-, Umbauzeiten, unvermeidbare Unterbrechungen aufgrund 
von Änderungswünschen des Kunden, sind von der Verfügbarkeit 

ausgeschlossen. 

1.6. Übertragungsgeschwindigkeit 

Für die Übertragungsgeschwindigkeit während der Nutzung ist u. a. die 

Netzauslastung der Internetleitung, die Übertragungsgeschwindigkeit der 
angewählten Server des jeweiligen Inhalteanbieters, und die von den 

Kunden verwendeten Endgeräte (Router, PC inkl. dessen Betriebs-system, 

und sonstige eingesetzte Software) entscheidend. Eine bestimmte 
Übertragungsgeschwindigkeit (siehe Ziff. 1.1 – 1.4) der beschriebenen 

Bandbreitenkorridore kann nicht zugesagt werden, da die am Anschluss 

des Kunden konkret erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit von den 

jeweiligen physikalischen Eigenschaften der Anschlussleitung abhängt, 

insbesondere von der sog. Leitungsdämpfung, die sich u. a. aus der Länge 

der Anschlussleitung und dem Leitungsdurchmesser ergibt. Werden 
mehrere breitbandige Internetzugänge innerhalb eines Endleitungsnetzes 

bereitgestellt, können bei gleichzeitiger Nutzung gegenseitige 

Beeinflussungen und Störungen nicht ausgeschlossen werden. 

1.7. Telefonanschluss 

Um den StW Komplett-Anschluss als Telefonanschluss zu nutzen, sind 
folgende wichtige Aspekte zu beachten: Der Telefonanschluss kann mit 

einem von den StW bestellten VDSL2-Router betrieben werden. Zur opti-

malen und fehlerfreien Funktion ist es zudem erforderlich, dass die 
Inbetriebnahme, wie in der mitgelieferten Dokumentation beschrieben, 

durchgeführt wird. Die Eingabe der Zugangsdaten bei Inbetriebnahme 

stellt sicher, dass kundenindividuelle Information auf den VDSL2-Router 
übertragen werden. Zudem werden bei diesem Vorgang weitere wichtige 

Einrichtungen ausgeführt (z. B. Einrichtung des separaten Sprachkanals), 

die nur mit Voreinstellungen des VDSL2-Routers durch die StW möglich 
sind. Werden in den Einstellungen der Firmware des VDSL2-Routers 

Änderungen vorgenommen, wie z. B. vor Inbetriebnahme TR-069 

ausgeschaltet oder nach Inbetriebnahme Festnetz eingeschaltet, sind 

Störungen am Telefonanschluss nicht auszuschließen. Ein Betrieb von 

Notrufgeräten ist am Glasfaser-Komplett-Anschluss möglich. Verbindun-
gen bei Einwahl mit den eigenen Zugangsdaten an HotSpots sind nicht 

möglich. 

1.8. Glasfaser Internet-Flat 

Die Internet-Flat berechtigt zum unbegrenzten Surfen im Internet ohne 

Zeitbeschränkung und ohne Begrenzung des Datenvolumens (keine 
Drosselung), entsprechend der Anschlussgeschwindigkeit der gewählten 

Tarifvariante (siehe Ziff. 1.1 - 1.4, 1.6) 

1.9. Rufnummernservice für StW Glasfaser-Komplett-Pakete 

Bei allen StW Glasfaser-Komplett-Paketen wird eine Rufnummer bereit-

gestellt, wahlweise können nachträglich bis zu neun weiteren 
Rufnummern angelegt werden, genauso können bei einem 

Anschlusswechsel bis zu zehn Rufnummern zu den StW mitgenommen 

werden, wobei das Mitnehmen der ersten Rufnummer kostenlos ist. Als 
Rufnummern sind seitens der StW ausschließlich ortsabhängige 

Rufnummern vorgesehen. Die Portierung von Rufnummern nach der 

Schaltung des Anschlusses (nachträgliche Portierung) kann derzeit nicht 

angeboten werden. 

1.10. Rechnung 

Die Rechnung, in der die nach jeweils gültigen StW Preislisten berechne-

ten und über den StW Glasfaseranschluss geführten kostenpflichtigen 

Gespräche aufgeführt sind, wird im Kundenportal kostenfrei zum 
Download zur Verfügung gestellt. Fallen für StW Glasfaserkunden bei der 

Nutzung von Diensten anderer Anbieter Entgelte für Servicerufnummern 

an, werden diese in einer separaten Rechnung in Rechnung gestellt. Auf 
Wunsch erhalten Kunden kostenpflichtig eine Rechnung in Papierform, die 

jeweils monatlich an die im Auftrag angegebene Rechnungsadresse 

verschickt wird. 

1.11. VDSL2-Router 

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes für Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) ist der Kunde berechtigt, 

eigene Telekommunikationsendeinrichtungen (z.B. Router) an das 

Glasfasernetz der StW anzuschließen (sog. Routerfreiheit).  

Für den Anschluss des kundeneigenen Endgerätes überlässt StW dem 

Kunden bei Vertragsschluss außerdem  

a) Angaben über die technischen Einstellungen des Glasfasernetzes 

(Netzparameterdaten),  

b) die für die Herstellung der Sprachtelefonie und des Internetzugangs 

erforderlichen Zugangsdaten und  

c) sonstige Informationen für den Anschluss von kundeneigenen 

Endgeräten und die Nutzung der Telekommunikationsdienste.  

Für den Fall, dass sich der Kunde entscheidet, ein eigenes Endgerät 

einzusetzen, gelten folgende Regelungen:  

a) Voraussetzung für Nutzung eines kundeneigenen Endgerätes ist, dass 

dieses Endgerät mit den technischen Einstellungen des Glasfasernetzes 

von StW kompatibel ist.  

b) Der Kunde ist selbst für die Auswahl eines am Glasfasernetz von StW 

anschließbaren und betreibbaren Endgerätes verantwortlich.  

c) Dem Kunden ist bekannt,  

• dass StW bei Betreiben eines kundeneigenen Endgerätes die Service-

Qualität (z. B. Sprachqualität, Datendurchsatz) nicht garantieren kann, da 
die Möglichkeit von StW, diese Service-Qualität zu gewährleisten, davon 

abhängig ist, ob das kundeneigene Endgerät die Netzparameter von StW 

unterstützt;  

• dass mit Ausfall des Internets auch die Möglichkeit, Sprachtelefonate zu 

führen, ausfallen kann; 

• dass die einwandfreie Notruffunktion (110, 112) von StW auf Grund der 

von Kunden selbst vorzunehmenden Konfiguration des Endgerätes nicht 

sichergestellt werden kann; 

•  
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1.12. Fax mit der Fritzbox 7530 & 7590 

Bei allen StW Glasfaser-Paketen können mit einem am VDSL2-Router 

angeschlossenen Faxgerät Faxe der Klasse G3 (Standard Faxprotokoll für 

analoge Faxgeräte) gesendet und empfangen werden. 

1.13. Konfiguration  

Der VDSL2-Router muss bei der Erstinstallation manuell mit Hilfe einer 
Zugangsnummer, des dazugehörigen Passwortes und einer von uns 

bereitgestellten Routeranleitung konfiguriert werden.  

1.14. Installation beim Kunden 

1.14.1. Selbstmontage 

Die Installation des VDSL2-Routers erfolgt durch Selbstmontage des Kun-

den. Hierzu stellen die STW im Lieferumfang des VDSL2-Routers Informa-

tionen, wie eine Schnellstartanleitung, bereit. 

1.14.2. Techniker  

Des Weiteren muss bei der Installation des Hausanschlusses vor Ort der 

Zugang zur Hauseinführung ermöglicht werden. Kommt der Kunde dieser 

Verpflichtung nicht nach und wird dadurch die Leistungserbringung der 
StW vereitelt, sind die StW berechtigt, für den erfolglosen Versuch der 

Leistungserbringung eine Aufwandspauschale gemäß der jeweils aktuellen 

Preisliste zu erheben. 

1.15. Anzahl paralleler Gespräche 

Bei den StW Glasfaser-Paketen sind mit Hilfe der StW VoIP-Funktion bis 

zu 2 Sprachkanäle möglich. 

1.16. Voice over IP (VoIP) 

VoIP wird Bestandteil des Vertrages über den StW Glasfaser-Zugang. VoIP 

wird von den StW im Rahmen des zurzeit technisch und betrieblich 

Möglichen angeboten. Es können zeitweilige Einschränkungen aufgrund 
von Einflüssen außerhalb des Einflussbereiches von den StW bestehen. 

Die StW übernimmt daher keine Garantie für Einschränkungen und 

Unterbrechungen der Leistung, deren Ursache außerhalb des 

Verantwortungsbereiches von den StW liegen. 

1.17. Verbindungen zu Servicerufnummern 

Die StW bieten die Erreichbarkeit vieler Servicerufnummern sowohl im 

Online-, als auch im Offline-Abrechnungsverfahren an. Einzelne Ruf-

nummern, insbesondere Nummern mit hohem Missbrauchspotenzial, kann 

die StW für alle Kunden sperren. 

1.18. Notruf 

Der Kunde kann von dem in diesem Vertrag enthaltenen Anschluss, im 

Rahmen dessen Verfügbarkeit, Verbindungen zu den Notrufnummern 110 

und 112 herstellen, nicht jedoch bei Unterbrechung der Stromversorgung. 
Der Notrufabfragestelle werden zu Beginn des Anrufes die Anschrift und 

die Rufnummer des Anschlusses übermittelt. 

1.19. Nutzungseinschränkungen Telefon-Flat 

Eine Telefon-Flatrate ist Vertragsinhalt. Sie beinhaltet eine Flatrate ins 

deutsche Festnetz, ausgenommen sind Sonderrufnummern und 
Mehrwertdienste. Der Kunde verpflichtet sich dazu, keine Verbindungen 

herzustellen, bei denen er oder ein Dritter aufgrund dieser Verbindung von 

ihrer Dauer Vermögensvorteile erhalten soll, hierunter fallen insbesondere 
auch Zugänge zu so genannten Werbehotlines. Weiterhin umfasst die 

Telefon-Flatrate keine Verbindungen zu Rufnummern, die einem anderen 

Zweck dienen, als dem Aufbau von direkten Sprach- oder 
Faxverbindungen zu anderen Teilnehmern. Dies sind insbesondere 

Verbindungen, mittels derer der Kunde Zugang zum Internet erhält, die der 

Dateneinwahl dienen oder deren Leistungen über die direkte 
Kommunikationsverbindung per Telefon und/oder Fax zu einem anderen 

Teilnehmer hinausgehen (z. B. Mehrwertdienste mit geografischer 

Festnetzrufnummer als Einwahlrufnummer). Hierunter fallen Services für 
Chat, Callthrough, Call by Call, Call Back, Konferenzdienste, Internet by 

Call, u.ä. erfolgt verbotswidrig eine solche Nutzung, die der Kunde zu 

vertreten hat, ist StW berechtigt, die Telefon-Flatrate oder den Vertrag 
insgesamt außerordentlich zu kündigen. Der Kunde ist verpflichtet, für die 

angefallenen Verbindungen Entgelte gemäß der jeweils aktuellen Preisliste 

zu zahlen. Es gelten dabei die regulären Entgelte. Die Geltendmachung 
eines darüberhinausgehenden Schadensersatzanspruchs, sowie die 

Sperrung von Rufnummern, die solche Verbindungen herstellen, bleiben 

den StW vorbehalten. 

2. Wir sorgen dafür 

Im Rahmen der StW treffen die folgenden Aussagen auf alle Glasfaser Pro-

dukte zu, soweit nicht zum gewählten Tarif eine abweichende Regelung 

getroffen wurde: 

Wir sorgen dafür, dass Sie bei Problemen und Störungen jederzeit einen 

Ansprechpartner haben. 

Mit einer Störungs-Hotline für StW Glasfaser-Kunden stellen wir 24h am 

Tag 365 Tage im Jahr schnelle Hilfe und Beratung zur Verfügung. 

Erreichbar ist die Hotline unter der Festnetzrufnummer 04103 805 888. 

Wir sorgen dafür, dass ein defektes Gerät schnellstmöglich ausgetauscht 

wird. 

Im Falle eines technischen Problems bzw. Mangels an einem von den StW 

gelieferten Routern, wird innerhalb der Garantiezeit der Router auf 
Kundenwunsch durch den von den StW beauftragten Dienstleister gegen 

ein gleiches oder ein vergleichbares Gerät kostenlos ausgetauscht und 

installiert. 

Dabei wird unter Mitwirkung des Kunden zuerst eine telefonische 
Behebung des technischen Problems angestrebt. Hier obliegt dem Kunden 

eine Mitwirkungspflicht (z. B. vorrübergehende Akzeptanz eines 

geringeren Bandbreiten-Profils zur Herstellung der Leitungsstabilität, 
telefonische Erreichbarkeit und ein eingeschalteter StW VDSL2-Router). 

Lässt sich die gemeldete Störung nicht telefonisch lösen, wird mit dem 

Kunden ein Termin für die Anlieferung des Austauschgerätes vereinbart. 

3. Leistungsmerkmale Telefonie 

Voraussetzung für die Nutzung der folgenden kostenlosen 

Telefoniefeatures ist ein Telefongerät, dass diese Leistungsmerkmale 

unterstützt. 

3.1. Anrufweiterleitung 

Anrufweiterleitungen können je Rufnummer aktiviert und auf Geräte der 

StW, auf andere Geräte oder auf ein Mobiltelefon umgeleitet werden, 
wobei bei der Umleitung auf ein Mobiltelefon Gebühren anfallen. Die 

Kosten bei einem alternativen Weiterleitungsziel werden gemäß der 

gültigen Preisliste Telefonie abgerechnet. 

3.2. Halten 

Der Nutzer wird beim Telefonieren durch Rufzeichen auf einen weiteren 
Anruf aufmerksam gemacht. Er hat die Möglichkeit, das zweite Gespräch 

entgegenzunehmen und das aktuelle Gespräch während dieser Zeit zu 

halten. 

3.3. Makeln 

Klopft ein Anrufer während eines Gesprächs an, besteht beim Makeln die 

Möglichkeit, zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln. 

3.4. Rufnummernanzeige abgehend (CLIR) 

Das Leistungsmerkmal CLIR (auch Rufnummernunterdrückung genannt) 

wird unterstützt, d. h. die eigene Rufnummer wird bei abgehenden 

Anrufen beim angerufenen Teilnehmer nicht angezeigt. Diese Funktion 

kann im Menü des VDSL2-Routers aktiviert werden. 

3.5. Rufnummernanzeige ankommend (CLIP) 

Das Leistungsmerkmal CLIP wird unterstützt, d. h. bei eingehenden 

Anrufen wird die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers übertragen, 

sofern dieser über ein CLIP-fähiges Endgerät verfügt und die CLIR-

Funktion nicht aktiviert hat. 

3.6. Call-by-Call 

Call-by-Call ist bei der Nutzung von StW Glasfaser-Komplett-Paketen 

technisch nicht vorgesehen.  

3.7. Premium-Rate-Dienste 

Die Premium-Rate-Dienste (0900) sind standardmäßig nicht gesperrt und 

werden nur auf gesonderten Antrag des Kunden gesperrt.  

3.8. Sonderrufnummern 

Über StW Telefonie können Sie folgende Sonderrufnummern-Typen 
erreichen: 0180x, 0137x, 0138x, 0800x, 032x, 0138x, 115x, 0700x, 
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01888x, 0900x, 0181x, 012x, 118x. Sonderrufnummern außerhalb dieser 

Bereiche sind derzeit nicht erreichbar. 

 

 

3.9. Sonstiges 

StW Glasfaser-Telefonie beinhaltet nicht die Herstellung von 

Verbindungen, bei denen der Kunde oder ein Dritter aufgrund der 
Verbindung von ihrer Dauer abhängige Vermögensvorteile erhalten soll (z. 

B. so genannte Werbehotlines). 

 

4. Installationspartner 

Dem Kunden wird vor Bereitstellung der Dienste, seitens der StW, ein 

Installationspartner für evtl. Inhausverkablungen und/oder Unterstützung 
bei Installation und/oder Anschluss, genannt. Über genannten 

Installationspartner, hat der Kunde den Anspruch auf einen 

kostenneutralen Kostenvoranschlag. Die Auftragserteilung erfolgt seitens 
des Kunden an den genannten Installationspartner, die Rechnungsstellung 

erfolgt über den Installationspartner an den Kunden.  

4.1. Allgemeiner Hinweis 

Weitere Informationen zum Installationsservice erhalten Sie unter der 

Nummer 04103 - 805 800. 


